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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  15.11.2021 öffentlich 
TOP 14. DSNR.: SR 169/2021 
 
Grundschule Weißenhorn-Süd - Mittelüberschreitung auf der HH.-St. 
2110.9350           
 

 
Anlage/n:       
 
Sachbericht: 
 
Auf der Haushaltsstelle 2110.9350 (Vermögenshaushalt Grundschule Weißenhorn 
Süd, Erwerb von beweglichen Gegenständen Vermögen) wurde ein Ansatz in Höhe 
von 245.300,00 € für das aktuelle Haushaltsjahr geplant.  
 
Auf Grund der Beschaffung der mobilen Luftreinigungsgeräte (Kosten in Höhe von 
rd. 56.000,00 €) liegt derzeit eine Überschreitung in Höhe von 39.762,26 € vor.  
 
Eine geplante Beschaffung von Tischen und Stühlen in Höhe von 7.743,26 € wurde 
getätigt und führt nun zu einer Erhöhung der Überschreitung.  
 
Entsprechend § 14 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c) der Geschäftsordnung ist der erste 
Bürgermeister berechtigt eine Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu 
einem Betrag in Höhe von 30.000,00 € zu tätigen. Entsprechend dessen muss die 
Überschreitung vor Überweisung der Rechnung durch das Gremium beschlossen 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Stadtrat beschließt die Freigabe der Überschreitung der Haushaltsstelle 
2110.9350 im allgemeinen und die Freigabe der Rechnung in Höhe von 7.743,26 
€ im speziellen.“ 
   
   
   
Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  1. Bürgermeister 
 

Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung erforderlich) 

  und unter der Haushaltsstelle 2110.9350 eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel ein-
gestellt  
 

Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 


